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Testpflicht in der Kindertagesbetreuung 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
die Auswirkungen der aktuellen Corona-Pandemie stellen uns alle vor 
große Herausforderungen. Dabei spielen für Sie als Eltern die Maß-
nahmen zur Umsetzung in der Kindertagesbetreuung in Bremerhaven 
eine besondere Rolle.  
 
Verpflichtende regelmäßige Testung der Kita-Kinder 
 
Verpflichtende regelmäßige Testung der Kita-Kinder gemäß der neuen 
Corona Verordnung gilt ab dem 21.01.2022. 
 
Am Betreuungsangebot können nur Kinder teilnehmen, deren Erzie-
hungsberechtigten glaubhaft versichern, dass sie das Kind regelmäßig, 
mindestens dreimal in der Woche auf das Coronavirus SARS-CoV-2 
testen und das jeweilige negative Testergebnis dabei höchstens 24 
Stunden zurückliegt.  
 

• Die Testungen sollen vor dem Besuch der Kindertagesbetreu-
ung im häuslichen Umfeld durch die Eltern erfolgen.  

 
• Die Testungen im häuslichen Umfeld sollen zur Entlastung der 

pädagogischen Fachkräfte in den Einrichtungen beitragen.  
 

• Die Erziehungsberechtigten müssen den Einrichtungen gegen-
über hierfür einmalig eine schriftliche Erklärung abgeben.  
 

• Ein entsprechendes Formular stellen die Einrichtungen zur Ver-
fügung. 
 

• Die Einrichtungen stellen die Tests kostenfrei zur Verfügung. 
 

• Bitte informieren sie bei einem positiven Testergebnis unbe-
dingt die Einrichtungsleitung. 

 
 
 
 

Amt für Jugend, Familie und Frauen 

Abteilung Kinderförderung 

Öffnungszeiten: 

Mo. bis Do. 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

Fr. 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Friedrich-Ebert-Str 25 

2. Etage, Raum 4244 

Auskunft erteilt: 

Herr Reichstein 

Tel.: 0471 590 22 58 

Fax: 0471 590 350 22 58 

e-mail: Kinderfoerderung 
@magistrat.bremerhaven.de 

Datum: 21. Januar 2022 

Postanschrift: 
Postfach 21 03 60 
27524 Bremerhaven 

Hausanschrift: 
Hinrich-Schmalfeldt-Straße 42 
27576 Bremerhaven  

Stadthaus 1 (Haupteingang,  
Stresemannstraße)   o d e r   
Hochhaus (ausgewiesene PKW-
Stellplätze) 

Internet: www.bremerhaven.de 

Konto der Stadtkasse: 
Weser-Elbe Sparkasse  
IBAN:  DE98 2925 0000 0001 1000 09 
BIC:  BRLADE21BRS 
 

 

Amt für Jugend, Familie und Frauen / Abteilung Kinderförderung 

 
An die Elternschaft der Kindertagesbetreuung  
in der Stadt Bremerhaven 
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Bei der Freitestung für Kinder als Kontaktperson im Rahmen der Kita-
Kohorte bezüglich der Freitestung von Kindern, die von der Einrichtung 
als Kontaktperson bei einem positiv-Fall in der Kita identifiziert wurden, 
gibt es keine Veränderung.  
 
Diese Kinder können sich nach wie vor nach 5 Tagen freitesten. Die 
Freitestung kann auch über einen Selbsttest erfolgen, den die Eltern mit 
ihrem Kind zuhause durchführen. Dann müssen die Eltern eine enstpre-
chende Erklärung in der Kita/Kindertagespflegestelle abgeben.  
 
Mit weiteren Fragen wenden Sie sich bitte gerne an die Mitarbeiter:innen 
der Abteilung Kinderförderung unter den Telefonnummern: 590-2506/ -
2409 oder -2408. Sie können auch eine E-Mail an: kinderfoerde-
rung@magistrat.bremerhaven.de  schreiben. 
 
Für Ihre Unterstützung bei der Umsetzung der Testpflicht bedanke ich 
mich bei Ihnen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Michael Frost 
Stadtrat für Schule, Kultur, Jugend, Familie und Frauen 

 


